
Auhanug.Gemeinde-Statutüber das Bezuoszrecht von Zorstprodukten aus
der Gemeindewaldung.

1 Brenn bolz.

Jedox im Jnlande wohnhafte Gemeindebürger kann das
forstamtlich ausgemitte „2 Trenn: »/zquantum aus der Ge-
meindewaldung gegen Erlag der festgesezten Gebühr beziehen.

Zum CTozuge eines ganzen Brennholz-Loses hat An-
spru8“ „2 Luargerfamilie, wecye aus meyreren zu;ammen-
gehörenoen Familiengliedern besteht und eine gemeinschaftliche,
selbständige Haushaltung führt. Als solche Familien find
anzusehen:

a) ein verheirateter Mann mit seiner Ehegattin, mit oder
ohne Kinder.

5) ein Witwer oder eine Witwe mit mindestens einem
Kind..

&lt;) eliernle ? €. chwister, 7?9ferne d«....ven eine Familie
bilden, besteheno uus mindestens zwei 6.pfen.

4) eine ledige Person mit mindestens einem eigenen Kinde-


